
 

 Sitzungsvorlage 

 

TOP 6  Projekt „Mitte(n) am See“ – Vorplanung 
 

Vorberatung:  - 

Verantwortliches Amt: Hauptamt 

Sachgebiet: Landessanierungsprogramm 

Haushaltsstelle: 5110.0900 

Zeitrahmen:  
  

Letzter Gemeinderatsbeschluss zu diesem Tagesordnungspunkt (Datum): 
22.09.2020 – Beschluss Siegerentwurf Wettbewerb, Vorbereitung Architektenvertrag 

 
Externe Sitzungsteilnehmer / Referenten: 

- 

 
Beteiligte Institutionen / Einrichtungen / Körperschaften: 

- 

Beschreibung der Haushaltssituation: 

HH 2020: 55.000,00 € zzgl. Vermessung- und Modellkosten Wettbewerb 

HH 2021: 25.000 € Planungsrate gem. Beschluss Investitionsplan vom 17.11.2020  

                  (Beschluss HH-Plan erfolgt im Januar 2021) 
 

 

Beschlussinformationen 

☒Offener Beschluss  ☐Geheime Wahl  ☐Kenntnisnahme 

☒Bericht Mitteilungsblatt  ☐Amtl. Bekanntm.  ☐Benchmark 

☐Befangenheit:  

       

Anlagen:  1. Planungsentwurf Büro Stefan Fromm Landschaftsarchitekten 

2. Honorarermittlung  

 

 

 

Gemeinderat – Öffentliche Sitzung am 15. Dezember 2020 

Beschlussantrag  

Die Verwaltung wird beauftragt mit dem Büro Stefan Fromm Landschaftsarchitek-

ten für das Projekt Mitte(n) am See einen Architektenvertrag für die Leistungspha-

sen 1 und 2 HOAI in Höhe von 32.199,- € brutto (davon voraus. Zuschuss LSP 

19.300,- €) abzuschließen. 
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Sachverhalt 
 

In der Gemeinderatssitzung am 22. September 2020 wurde der Siegerentwurf des Wettbe-

werbs zum Projekt „Mitte(n) am See“ und die Vorbereitung eines Architektenvertrags be-

schlossen. Dabei handelt es sich um den Entwurf des Büros Stefan Fromm Landschaftsarchi-

tekten (Anlage 1). 

 

Für das Projekt Mitte(n) am See soll bei der weiteren Planung ausschließlich der Realisie-

rungsteil südlich der Bahnlinie angegangen werden. Der Ideenteil wurde zwar im Rahmen des 

Wettbewerbs abgefragt, ist jedoch damit abgeschlossen und wird nicht weiter angegangen. 

 

Gemäß Gemeinderatsbeschluss wurde ein Architektenvertrag mit dem Büro Stefan Fromm 

Landschaftsarchitekten für den Realisierungsteil südlich der Bahnlinie verhandelt. Dieser ist 

Grundlage für die weitere Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro. 

 

Der Vertrag richtet sich nach den Vorgaben der HOAI (Honorarordnung für Architekten und 

Ingenieure). Die Projektleistungen werden dabei in verschiedene Leistungsphasen unterteilt. 

 

In einem ersten Schritt sollen ausschließlich die Leistungsphase 1 „Grundlagenermittlung“ und 
Leistungsphase 2 „Vorplanung“ beauftragt werden. Damit wird der erste Entwurf des Büros 

aus dem Wettbewerb konkretisiert und die Genehmigungsfähigkeit geprüft. Daneben wird 

auch eine Kostenschätzung angefertigt.  

 

Auf dieser Grundlage kann dann in einem zweiten Schritt erneut über die weitere Beauftra-

gung des Landschaftsarchitekturbüros für die folgenden Leistungsphasen 3-8 beraten werden. 

Dabei ist es auch möglich, das Projekt in einzelnen Teilbereichen bzw. Einzelprojekten anzu-

gehen und zu beauftragen. 

 

Das Büro Stefan Fromm hat der Gemeinde ein Angebot für die Durchführung der Leistungs-

phasen 1 und 2 gem. HOAI in Höhe von 32.199,- € brutto vorgelegt (ausführlich in Anlage 2).  

 

Honorar Leistungsphasen 1 und 2 nach HOAI 
 

Honorarzone III Mitte  

Honorar für die Leistungsphase 1 und 2 27.170 € 

zzgl. 2 Visualisierungen 1.600 € 

Abzgl. 3.000 € Honorar Wettbewerb  -3.000 € 

Summe Netto 25.770 € 

zzgl. Nebenkosten 1.288 € 

Gesamtaufwand netto 

Gesamtaufwand brutto (inkl. 19 % MwSt) 

27.058 € 

32.199 € 

davon voraus. 60 % Zuschuss LSP bei Realisierung 

Eigenanteil Gemeinde 

19.300 € 

12.899 € 

 

Die Erbringung dieser Planungsleistung ist für das erste Quartal 2021 vorgesehen. 
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Allensbach, Neugestaltung Uferbereich „Lände“, Honorarermittlung Lph 1 u. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gemeinde Allensbach 
Neugestaltung Uferbereich „Lände“ 
 
 

 
 

 
Honorarermittlung für die Leistungsphasen 1 und 2 (vorläufig) 
 
 
Anrechenbare Kosten vorläufig gem. Grobkostenschätzung vom 30.09.2020:  
- Bereich Lände gesamt 
- zzgl. Seesteg 

1.217.000 EUR 
150.000 EUR 

 
Summe anrechenbare Kosten 
 
 

 
1.367.000 EUR 

Honorarzone III Mitte  
- Honorar für 100% des Leistungsbildes netto                                           209.003 EUR  
- Honorar für Leistungsphase 1 und 2 (13% des Leistungsbildes netto) 27.170 EUR 
- zzgl. 2 Visualisierungen 1.600 EUR 
- abzgl. 3.000 EUR Bearbeitungshonorar für die Mehrfachbeauftragung - 3.000 EUR 
 
Summe netto 

 
25.770 EUR 

zzgl. 5% Nebenkosten 1.288 EUR 
 
Summe Honorar einschl. Nebenkosten netto 

 
27.058 EUR 

zzgl. 19% MwSt. 5.141 EUR 
 
Honorar für Leistungsphasen 1 und 2 vorläufig brutto 

 
32.199 EUR 

  
 
 
 
 
Aufgestellt: 
06.10.2020/ fr 

 

Stefan Fromm 
Landschaftsarchitekten 

 

Stefan Fromm 

Freier Landschaftsarchitekt 

BDLA 
 

 

Breitwasenring 2 

72135 Dettenhausen 
 

 

Telefon 0 71 57/ 721 931-0 

Telefax 0 71 57/ 721 931-39 
 

 

info@fromm-

landschaftsarchitekten.de 

www.fromm-

landschaftsarchitekten.de 
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